
 

 

FoamPartner Germany GmbH | Max-Näder-Straße 15 | DE-37115 Duderstadt 

T +49 5527 99 66 0 | duderstadt@foampartner.com | www.foampartner.com 

Amtsgericht Göttingen HRB 102470 | Geschäftsführer: Tobias Gruener, Karl-Heinz Koppelmeyer 

Beirat: Dr. Michael Riedel (Vorsitzender), Nils Bender 1 / 2 

 

FoamPartner Germany GmbH | Max-Näder-Straße 15 | DE-37115 Duderstadt 
 

 

Duderstadt, 20.11.2020 
 

 

REACH 
Kundeninformation zur Verwendung von melaminhaltigen Produkten 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
die Substanz Melamin (CAS Nummer: 108-78-1) wurde durch das „Melamine REACH 
Consortium“ im Mai 2020 per Selbstklassifikation als Gefahrstoff der Klasse 
Reproduktionstoxizität, Kategorie 2 eingestuft. 
 
Daher ist Melamin als reine Substanz 
 

• mit dem Gefahrenhinweis H361f (Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen), 

• dem Signalwort Achtung, 

• dem Piktogramm GHS08 Gesundheitsgefahr und 

• weiteren Sicherheitshinweisen (P Sätze) 
 
per CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu kennzeichnen. 
 
 
Wir unterscheiden zwei Fälle bei der Melaminverwendung: 
 
Melamin als Bestandteil in PUR-Schaumsystemen (Gemischen), welche Sie von der 
FoamPartner Gruppe beziehen: 
 

• Systeme, die Melamin als Bestandteil mit Konzentrationen von gleich oder mehr als 
3% enthalten: 
Die Einstufung und Kennzeichnung des Gesamtgemischs wird entsprechend der CLP 
Verordnung (zusätzlich zu ggf. bereits bestehenden Kennzeichnungen), wie oben für 
das Melamin als Reinsubstanz beschrieben, erweitert. 
 

• Systeme, die Melamin als Bestandteil mit Konzentrationen von weniger als 3% 
enthalten: 
Hier ist keine (zusätzliche) Einstufung und Kennzeichnung des Gemisches hinsichtlich 
Melamin notwendig. Enthalten diese Systeme allerdings gleich oder mehr als 0,1% 
Melamin, so wird das Vorhandensein von Melamin als Gefahrstoff der Klasse 
Reproduktionstoxizität, Kategorie 2 im Sicherheitsdatenblatt (Kapitel 3) angegeben. 
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Melamin als Bestandteil von PUR-Formteilen (geschäumten Artikeln), welche Sie selber 
produzieren: 
 
Die Klassifizierung und Kennzeichnung kommt unabhängig von der Konzentration nicht bei 
melaminhaltigen Artikeln zur Anwendung. 
Anderweitige, bestehende oder zukünftige, spezifische Rechtsvorschriften im Zusammenhang 
mit der Vermeidung/Minimierung der Exposition könnten anwendbar sein (z.B. Gesetze zu 
Lebensmittelkontakten, VERORDNUNG (EG) Nr. 1935/2004). 
 
 
Haben Sie über diese Information hinaus Fragen zu REACH? Sie können uns jederzeit gerne 
unter reach@foampartner.com erreichen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
FoamPartner Germany GmbH 
 
 
 
 
 
Dr. Jens Hasenjäger    Guido Hagel 
Head of Global SHEQ   Head of Applied Technology 
FoamPartner Group   FoamPartner Germany GmbH 
 


